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Erwägungen

E. 1.1
Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Verwaltungsgerichts über eine
kommunale Nutzungsplanung steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten ans Bundesgericht offen ( Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Art. 90
BGG ). Ein Ausschlussgrund nach Art. 83 BGG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführer sind
als Nachbarn und direkte Adressaten des angefochtenen Entscheids zur Beschwerde
berechtigt (vgl. Art. 89 Abs. 1 BGG ). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
erfüllt sind, ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten.

E. 1.2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die
Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a und b BGG ). Die
Verletzung von kantonalem (oder kommunalem) Recht ist dagegen ausser in den Fällen von
Art. 95 lit. c-e BGG kein zulässiger Beschwerdegrund. Das Bundesgericht prüft die
Verletzung von Bundesrecht grundsätzlich von Amtes wegen ( Art. 106 Abs. 1 BGG ).
Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rügepflicht. Das
Bundesgericht prüft solche Rügen nur, wenn sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und
begründet worden sind ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf ungenügend begründete Rügen und
bloss allgemein gehaltene, appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht
ein (vgl. BGE 145 I 26 E. 1.3 S. 30 mit Hinweisen).

E. 1.3
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Eine
entsprechende Sachverhaltsrüge ist substanziiert vorzubringen (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG ;
BGE 144 V 50 E. 4.1 S. 52 f. ; 136 I 184 E. 1.2 S. 187). Neue Tatsachen und Beweismittel
können nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass
gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Zu klären ist vorweg der Streitgegenstand der vorliegenden Angelegenheit.
Streitgegenstand kann nur sein, was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens
war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den
Parteien noch umstritten ist. Gegenstände, über welche die erste Instanz zu Recht nicht
entschieden hat, fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsmittelbehörde (vgl.
BGE 136 II 457 E. 4.2 S. 462 f.; Urteil 2C_699/2017 vom 12. Oktober 2018 E. 4.2).



E. 2.1
Bei der Vorinstanz angefochten haben die Beschwerdeführer die Beschlüsse der Gemeinde
vom 7. Dezember 2017 und der Regierung vom 7. August 2018 (Phase II). Diese betrafen
den Entscheid über die Einzonung der in der Phase I sistierten Teilfläche und über den GGP
2017. Die Vorinstanz hat es abgelehnt, den Eintrag von 2012 im Regionalen Richtplan
Oberengadin bzw. die planerische Notwendigkeit für eine Pferdesporteinrichtung auf der
betroffenen Parzelle im Rahmen des vorliegenden Verfahrens (vorfrageweise) zu
überprüfen. Sie erwog, die Regierung habe die grossräumige Standortfrage bzw. die
Prüfung von Alternativstandorten mit der Genehmigung der Zonenvorschriften, des GEP
2016 und der Einzonung von rund 1,18 ha im östlichen Parzellenteil am 24. Oktober 2017
(d.h. in der Phase I) abschliessend beurteilt; die damals angeordnete Sistierung bezüglich
der Restfläche mit Vorbehalt für einen neuen GGP ändere an diesem Ergebnis nichts. Den
Beschwerdeführern habe es gemäss Art. 101 des kantonalen Raumplanungsgesetzes vom 6.
Dezember 2004 (KRG; BR 801.100) offengestanden, bereits in der Phase I
Planungsbeschwerde zu erheben. Sie hätten davon keinen Gebrauch gemacht. Der
Regierungsentscheid vom 24. Oktober 2017 sei unangefochten in Rechtskraft erwachsen.
Damit habe sich die Regierung am 7. August 2018 zu Recht auf den Standpunkt gestellt,
dass in der Phase II keine Alternativstandorte - trotz der Kritik der Beschwerdeführer - zu
prüfen seien. Es erübrige sich, auf diese Rügen einzugehen. Im Übrigen sei das öffentliche
Interesse am fraglichen Standort für einen Pferdesportbetrieb, wie im Richtplan anerkannt,
nachvollziehbar. Sein Zweck diene nicht nur touristischen Interessen, sondern auch der
Bevölkerung aus der Region. Weiter genüge es dem ENHK-Gutachten, dass die Gemeinde
St. Moritz sich in der Phase I ablehnend zu dem von der ENHK erwähnten
Alternativstandort geäussert habe. Der eingezonte Bereich schliesse an das Siedlungsgebiet
an und bilde keine unzulässige Kleinbauzone.

E. 2.2
Die Beschwerdeführer bestreiten substanziiert, dass der grossräumige Standortnachweis
erbracht worden sei. Sie halten der Vorinstanz vor, die unterinstanzlichen
Planungsentscheide geschützt zu haben, obwohl eine ausreichende Prüfung von
Alternativstandorten für den gesamten Pferdebetrieb fehle. Von dieser Prüfung sei die
Vorinstanz - trotz der Aufteilung der Einzonung in zwei Phasen - auch in der vorliegenden
Phase II nicht entbunden gewesen. Der umstrittene GGP 2017 stehe hierarchisch auf der
gleichen Stufe wie der Zonenplan, sei damit sachlich eng verbunden und bedinge ebenfalls
den vollen Standortnachweis. Das ENHK-Gutachten, das die Suche von Standorten
ausserhalb des BLN verlange, sei der Bevölkerung vorenthalten worden. Es könne den
Beschwerdeführern nicht vorgeworfen werden, dass sie nicht schon in der Phase I - in
Unkenntnis des ENHK-Gutachtens - Rechtsmittel eingelegt hätten. Die Ansicht der
Vorinstanz, wonach sie im vorliegenden Verfahren nicht mehr vertieft auf eine
Überprüfung von alternativen Standorten zurückkommen müsse, verletze den Anspruch der
Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ), die Planungspflicht ( Art. 2
RPG [SR 700]), die Planungsgrundsätze ( Art. 1 und 3 RPG ), das Koordinationsprinzip (
Art. 25a RPG ), das Prinzip der haushälterischen Nutzung des Bodens ( Art. 15 RPG ), Art.
6 ff. NHG (SR 451) und das Willkürverbot.

E. 2.3
Die Beschwerdeführer hatten in der Phase I der Ortsplanungsrevision keine Rechtsmittel
ergriffen. Es ist nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz gestützt auf das kantonale Recht



zum Schluss gelangt ist, dass es den Beschwerdeführern oblag, die grundlegenden
Einwände gegen jegliche Einzonung bei der Parzelle Nr. 347 mittels Planungsbeschwerde
gegen den kommunalen Beschluss vom 9. März 2016 vorzubringen. Zwar widerspricht der
unkoordinierte Erlass von Sondernutzungsordnungen für Teile des Gemeindegebiets der
Planungspflicht von Art. 2 Abs. 1 RPG ; Planungen für ein Teilgebiet sind aber zulässig,
wenn sie sich ins planerische Gesamtkonzept einordnen (vgl. Urteil 1C_573/2015 vom 5.
Juli 2016 E. 2.2 und 2.3 mit Hinweisen). Ferner ist es mit Art. 33 RPG grundsätzlich
vereinbar, dass bei einer Neuauflage wegen erheblicher Änderungen der ursprünglichen
Pläne nur noch die Änderungen der Anfechtungsmöglichkeit unterliegen (vgl. Urteil
1C_372/2010 vom 11. Februar 2011 E. 2.3; AEMISEGGER/HAAG, in: Praxiskommentar
RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, N. 34 zu Art. 33 RPG ). Wie
sich den Verfahrensakten entnehmen lässt, setzte sich die Regierung am 24. Oktober 2017,
d.h. in der Phase I, mit Art. 38a Abs. 2 RPG auseinander. Danach darf bis zur
bundesrätlichen Genehmigung des auf die Anforderungen von Art. 8 und Art. 8a RPG
angepassten kantonalen Richtplans die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen
insgesamt nicht vergrössert werden. Insoweit hielt die Regierung förmlich fest, die
erforderliche Kompensationsfläche für die Einzonung von ca. 1,18 ha werde aus der
kantonalen Kompensationsreserve zur Verfügung gestellt. Die damalige Einzonung stützte
sich sodann auf den erwähnten Eintrag im Regionalen Richtplan Oberengadin. Sie erfolgte
unter Würdigung des ENHK-Gutachtens vom 16. Juni 2017, das unter Umständen einen
gewissen Raum für eine Projektrealisierung am Standort im BLN-Perimeter beliess.
Insgesamt ist der regierungsrätliche Entscheid vom 24. Oktober 2017 in Abstimmung mit
der Richtplanung, der Ortsplanung und unter Berücksichtigung des betroffenen
Bundesinventars erfolgt. Die in der Phase I genehmigten Bestandteile der Nutzungsplanung
sind im Verhältnis zu den Beschwerdeführern unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Die
Vorinstanz durfte in dieser Hinsicht eine Anfechtungsmöglichkeit der Beschwerdeführer in
der Phase II gestützt auf das einschlägige kantonale Recht und ohne
Bundesrechtsverletzung verneinen. Demzufolge hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass
nur die Entscheidpunkte der Phase II (die Einzonung der Teilfläche von ca. 0,58 ha und der
GGP 2017) zum Streitgegenstand gehören. Die gegenteilige Ansicht der Beschwerdeführer
geht fehl. Zudem ist auf ihre Beschwerde ans Bundesgericht nicht einzutreten, soweit diese
über den soeben dargelegten Streitgegenstand hinausgeht.

E. 2.4
Zu untersuchen bleibt, inwiefern die von den Beschwerdeführern vorgebrachten Rügen sich
im Rahmen des Streitgegenstands bewegen. In dem Umfang, als die Kritik der
Beschwerdeführer die erfolgte Einzonung in der Phase I wieder grundsätzlich infrage stellt,
sprengt sie den Streitgegenstand. Mit anderen Worten ist insoweit auf die Beschwerde nicht
einzutreten, als sie auf eine vollständige Freihaltung der Parzelle Nr. 347 von einem
Pferdesportbetrieb abzielt. Anders verhält es sich dagegen, soweit die Standortevaluation
die im Streit liegende Einzonung des Parzellenteils von ca. 0,58 ha in der Phase II betrifft.
Für einzelne Bauten und Anlagen des Projekts, die bei diesem nachträglich eingezonten
Parzellenteil vorgesehen sind, liegt die Frage, ob Alternativstandorte genügend geprüft
wurden, innerhalb des Streitgegenstands. Dies ist namentlich von Bedeutung für den von
der ENHK angesprochenen Alternativstandort in der Gemeinde St. Moritz. Er befindet sich
in rund 200 m Entfernung (Luftlinie), jedoch ausserhalb des BLN-Objekts; dort besteht
offenbar bereits ein Reitplatz (vgl. auch unten E. 4.3 und 4.5.2). Es erscheint nicht von
vornherein ausgeschlossen, einen Pferdesportbetrieb auf Parzelle Nr. 347 mit Nutzungen an



jenem Standort zu verbinden, was mutmasslich Auswirkungen auf den Flächenbedarf bei
der Parzelle Nr. 347 hat. In diesem Umfang ist der Vorwurf der Beschwerdeführer, wonach
jener Standort hätte überprüft werden müssen, zulässig und im Folgenden zu prüfen. In
diesem Sinne ist auch die Erwägung im angefochtenen Entscheid, wonach
Alternativstandorte im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen seien, zu präzisieren.

E. 3
Eine erste Rüge der Beschwerdeführer in der Sache betrifft die Beschlussfassung auf der
Stufe Gemeinde in der Phase II. Sie kritisieren, das öffentliche Mitwirkungsverfahren sei in
einem Zeitpunkt und in einer Art und Weise durchgeführt worden, dass es nicht
ergebnisoffen gewesen sei. Dabei machen sie eine Verletzung von Art. 4 Abs. 2 RPG und in
diesem Zusammenhang ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV )
geltend.

E. 3.1
Nach Art. 4 RPG unterrichten die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden die
Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen nach dem Raumplanungsgesetz (Abs. 1).
Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann
(Abs. 2); die Pläne sind öffentlich (Abs. 3). Art. 4 KRG wiederholt den Grundsatz der
Mitwirkung bei Planungen. Nach Art. 47 Abs. 3 KRG regelt die Regierung das
Vorprüfungs- und Mitwirkungsverfahren durch Verordnung. Gemäss Art. 13 Abs. 1 der
kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO; BR 801.110) folgt dem Abschluss des
Vorprüfungsverfahrens die öffentliche Mitwirkungsauflage; dabei ist der Entwurf für die
neuen Vorschriften und Pläne zusammen mit dem Planungsbericht, einem allfälligen
Umweltverträglichkeitsbericht und eventuellen Gesuchen für Zusatzbewilligungen
aufzulegen. Art. 13 Abs. 2 KRVO verpflichtet den Gemeindevorstand, die eingegangenen
Vorschläge und Einwendungen zu prüfen und dazu gegenüber den Mitwirkenden Stellung
zu nehmen; das Ergebnis des Mitwirkungsverfahrens wird zuhanden des
beschlussfassenden Organs zusammengefasst.

E. 3.2
Die Mitwirkung im Sinne von Art. 4 RPG stellt eine Einflussmöglichkeit dar, die von den
Instrumenten der direkten Demokratie und des Rechtsschutzes zu unterscheiden ist ( BGE
135 II 286 E. 4.2.3 S. 291). Als bundesrechtliches Minimum verlangt Art. 4 RPG von den
Behörden, aus der Bevölkerung Vorschläge entgegenzunehmen, Planentwürfe zu
allgemeiner Ansichtsäusserung freizugeben und in beiden Fällen Vorschläge und Einwände
materiell zu beantworten (vgl. BGE 111 Ia 164 E. 2d S. 168; Urteil 1C_100/2019 vom 16.
Mai 2019 E. 4.3). Die Mitwirkung ist in einem Zeitpunkt durchzuführen, in dem der
Planentscheid noch offen ist (vgl. BGE 143 II 467 E. 2.1 S. 470; 135 II 286 E. 4.2.3 S. 292).
Art. 4 RPG konkretisiert indessen nicht den Gehörsanspruch gemäss Art. 29 Abs. 2 BV .
Vielmehr ist es mit dem in Art. 33 RPG konkretisierten Gehörsanspruch vereinbar, wenn
die öffentliche Auflage des Nutzungsplans erst nach dessen Festsetzung zur Einleitung des
Rechtsmittelverfahrens erfolgt (vgl. BGE 135 II 286 E. 5.3 S. 295). Zu prüfen ist daher, ob
im vorliegenden Fall die Anforderungen an ein gesetzmässiges Verfahren im Sinne von Art.
29 Abs. 1 BV eingehalten wurden. Dafür kommt es wesentlich auf die Tragweite der
kantonalen Verfahrensregelung an. Die Auslegung und Anwendung von Art. 4 RPG ist in
diesem Zusammenhang frei, diejenige des kantonalen Rechts hingegen nur auf Willkür hin
zu prüfen (vgl. Urteil 1C_243/2017 vom 5. Oktober 2018 E. 5.3.3).



E. 3.3
Das umstrittene Planungsvorhaben wurde vorschriftsgemäss aufgelegt, wie dem
angefochtenen Urteil zu entnehmen ist. Dazu äussern sich die Beschwerdeführer vor
Bundesgericht nicht konkret. Im Planungsbericht wurde das ENHK-Gutachten vom 16. Juni
2017 erwähnt. Weiter haben die Beschwerdeführer die Gelegenheit zur Mitwirkung
genutzt, und die Behörden haben sich materiell damit befasst. Zum Zeitpunkt des
Mitwirkungsverfahrens befand sich der Planentscheid noch im Entwurfsstadium. An der
Ergebnisoffenheit des Mitwirkungsverfahrens ändert im konkreten Fall nichts, dass die
Einladung zur Gemeindeversammlung schon vor dem Abschluss des
Mitwirkungsverfahrens erging. Wie die Vorinstanz festgestellt hat, fasste der
Gemeindevorstand an der Gemeindeversammlung die Ergebnisse des
Mitwirkungsverfahrens zusammen. Ergänzend erhielt der Beschwerdeführer 1 Gelegenheit,
sich an der Versammlung zu äussern; dabei gab er kund, die Interessen der Verfasser dieser
Mitwirkungseingabe zu vertreten. Diesen Feststellungen widersprechen die
Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht. Damit wurde Art. 4 RPG Genüge getan. Die
diesbezüglichen Rügen gehen fehl. Im Übrigen bringen die Beschwerdeführer nicht
substanziiert vor, dass kantonales Verfahrensrecht in diesem Zusammenhang
bundesrechtswidrig, namentlich willkürlich, angewendet worden wäre.

E. 4
Weiter beanstanden die Beschwerdeführer, dass die umstrittenen planerischen Festlegungen
die Anforderungen der ENHK an eine Redimensionierung des ursprünglichen Vorhabens
nicht erfüllen und Art. 6 NHG verletzen würden.

E. 4.1
Neueinzonungen, die sich auf Art. 15 des revidierten RPG (in der Fassung vom 15. Juni
2012) stützen, stellen nach der Rechtsprechung eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78
Abs. 2 BV bzw. Art. 2 NHG dar (vgl. BGE 142 II 509 E. 2.5 S. 515 f.; Urteil 1C_632/2018
vom 16. April 2020 E. 1.2.2, nicht publ. in: BGE 146 II 289 ). Die betroffenen Einzonungen
sind erfolgt, nachdem Art. 15 des revidierten RPG am 1. Mai 2014 in Kraft getreten ist.
Somit handelt es sich dabei um die Erfüllung einer Bundesaufgabe. Das BLN-Objekt Nr.
1908 ist ein Inventarobjekt gemäss Art. 5 NHG .

E. 4.2
Durch die Aufnahme eines Objekts von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes
(wie z.B. das BLN) wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte
Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen
Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient ( Art. 6 Abs. 1 NHG ). Ein
Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare darf bei Erfüllung
einer Bundesaufgabe nur in Erwägung gezogen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder
höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen ( Art. 6 Abs. 2
NHG ).

Beeinträchtigungen im Sinne eines Abweichens von der ungeschmälerten Erhaltung als
schwere Eingriffe in ein geschütztes Objekt sind mithin nur unter den Voraussetzungen von
Art. 6 Abs. 2 NHG zulässig. Damit statuiert diese Bestimmung strengere Anforderungen an
das Abwägungsprozedere als z.B. Art. 3 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000
(RPV; SR 700.1) über die allgemeine Interessenabwägung. Bei einem schweren Eingriff
dürfen konsequenterweise nur Eingriffsinteressen von ebenfalls nationaler Bedeutung in die



Abwägung einbezogen werden (vgl. Urteil 1C_118/2016 vom 21. März 2017 E. 4.2, in:
URP 2018 S. 16).

Demgegenüber werden Eingriffe, die eine geringfügige Beeinträchtigung bewirken, als
zulässig erachtet, wenn sie sich durch ein Interesse rechtfertigen lassen, das gewichtiger ist
als das Interesse am Schutz des Objekts ( BGE 127 II 273 E. 4c S. 282 f.; vgl. auch Art. 6
Abs. 1 der Verordnung vom 29. März 2017 über das Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler [VBLN; SR 451.11] ). Bei einem geringfügigen Eingriff hängt deshalb die
Bewilligung nicht von dessen nationaler Bedeutung ab. Zudem dürfen wegen solcher
Einzeleingriffe, die zwar für sich allein mit leichten Nachteilen verbunden sind, nicht
negative Präjudizien für eine Folgeentwicklung zu erwarten sein, die insgesamt für den
Natur- und Heimatschutz zu einem erheblich nachteiligen Ergebnis führen (vgl. Urteil
1C_357/2015 vom 1. Februar 2017 E. 4.2.4 mit Hinweisen, in: URP 2017 S. 383).

Art. 6 Abs. 3 VBLN präzisiert diese Grundsätze dahingehend, dass auch die
Gesamtwirkung auf das Objekt zu beurteilen ist, wenn mehrere Eingriffe, die einzeln als
zulässig zu beurteilen sind, sachlich, räumlich oder zeitlich zusammenhängen oder
Folgeeingriffe eines zulässigen Eingriffs zu erwarten sind.

Soweit das Natur- und Heimatschutzrecht einzelne Aspekte der Interessenabwägung
konkret regelt, ist vorweg zu klären, ob die Festsetzungen im Rahmen eines Nutzungsplans
mit diesen Vorschriften zu vereinbaren sind. Erst wenn dies zutrifft, ist die Abwägung aller
zu berücksichtigenden Interessen im Rahmen der Raumplanung koordiniert durchzuführen
(vgl. BGE 146 II 347 E. 3.5 S. 353 mit Hinweisen).

E. 4.3
Zur Beurteilung der Problematik der ungeschmälerten Erhaltung eines BLN-Objekts ist von
der jeweiligen Umschreibung des Schutzgehalts auszugehen, d.h. die möglichen
Beeinträchtigungen sind an den objektspezifischen Schutzzielen zu messen (vgl. BGE 127
II 273 E. 4c S. 282). Wie im ENHK-Gutachten vom 16. Juni 2017 ausgeführt wird, sind
folgende Schutzziele des BLN-Objekts Nr. 1908 vorliegend von Bedeutung:

- 3.1 Den naturnahen Charakter des Hochtals des Oberengadins mit den Seen,
Schwemmebenen und Bachdeltas erhalten.

- 3.2 Den offenen Charakter der weitgehend intakten Kultur- und Naturlandschaft in den
Talebenen des Oberengadins erhalten.

- 3.13 Die standortangepasste land- und alpwirtschaftliche Nutzung des Talbodens und der
Alpen erhalten.

Das Schutzobjekt umfasst eine Landschaft von 37'572 ha und ist damit ausgesprochen
ausgedehnt. Nicht jede Veränderung in einem solchen Gebiet berührt gleichermassen die
Schutzziele. Im ENHK-Gutachten wird darauf hingewiesen, dass sich der umstrittene
Perimeter auf dem Schuttfächer des Suvrettabachs befindet. Wie das BAFU erläutert,
stehen die Begriffe Bachschutt- oder Schwemmfächer synonym für den in Schutzziel 3.1
verwendeten Ausdruck Bachdelta. Der Schuttfächer liegt nur auf der westlichen Seite des
Suvrettabachs im BLN-Objekt; das Gebiet auf der östlichen Bachseite ist ausserhalb des
Objekts gelegen. Der Bachlauf bildet gleichzeitig die Grenze zwischen den Gemeinden
Silvaplana und St. Moritz. Im ENHK-Gutachten wurden der naturnahe Charakter des
fraglichen Bachdeltas und der offene Charakter der Kulturlandschaft an diesem Standort
trotz der Randlage innerhalb des BLN-Objekts als qualitätsvoll eingestuft. Das BAFU legt



dar, dass die Bachdeltas von Isola, Silvaplana, Surlej und Champfèr sowie das zu einer
Schwemmebene vergrösserte Ablagerungsgebiet der Fedacla bei Sils zwischen dem Silser-
und dem Silvaplanersee landschaftsprägend seien und die heutige Seenkette entstehen
lassen hätten. Sie würden es exemplarisch ermöglichen, die Entstehungsgeschichte dieser
malerischen Landschaft heute noch abzulesen. Das betroffene Bachdelta präge den
Charakter des Schutzobjekts weitgehend mit.

Aufgrund dieser Schutzziele und der von ENHK und BAFU überzeugend begründeten
Bedeutung des betroffenen Bachdeltas für das Schutzobjekt stellt grundsätzlich jede weitere
Einzonung innerhalb des BLN-Objekts auf dem Schuttfächer des Suvrettabachs eine
Beeinträchtigung der Schutzziele dar.

E. 4.4
Interessen von nationaler Bedeutung für die umstrittene Einzonung und eine Realisierung
von Einrichtungen für den Pferdesport sind weder dargetan noch ersichtlich (vgl. dazu
THOMAS WIDMER DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen, 2002, S.
434). Sollte das Vorhaben das BLN-Objekt mehr als nur leicht beeinträchtigen, ist es von
vornherein unzulässig.

Die planerischen Festsetzungen der Phase II schliessen an die Einzonung aus der Phase I an.
Die betreffenden Eingriffe hängen sachlich, räumlich und zeitlich zusammen und sind in
ihrer Gesamtwirkung auf das BLN-Objekt zu beurteilen (vgl. oben E. 4.2). Im Rahmen des
Streitgegenstands (vgl. oben E. 2.3) ist zu prüfen, ob eine zusätzliche Einzonung in der
Phase II angesichts der Einzonung aus der Phase I sich noch im Rahmen einer höchstens
leichten Beeinträchtigung des Schutzobjekts bewegt. Ansonsten müsste es letztlich mit der
bei Phase I erfolgten Einzonung sein Bewenden haben.

Auch für die allfällige Annahme eines leichten Eingriffs in der Gesamtwirkung ist nach der
Rechtsprechung die Prüfung von Alternativstandorten vorausgesetzt (vgl. Urteil
1C_217/2018 vom 11. April 2019 E. 4.5, in: URP 2019 S. 757). Im Übrigen weist das
BAFU zu Recht darauf hin, dass selbst bei Annahme eines leichten Eingriffs das dahinter
stehende Interesse (von nicht zwingend nationaler Bedeutung) das gegenteilige Interesse an
der Erhaltung des Objekts überwiegen muss; das Gebot der grösstmöglichen Schonung ist
auch in diesem Fall zu beachten (vgl. JÖRG LEIMBACHER, in: Kommentar NHG, 2.
Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 6 NHG ). Diesen Anforderungen genügt die vorinstanzliche
Beurteilung nicht, wie im Folgenden darzulegen ist.

E. 4.5.1
Es ist unbestritten, dass das ursprüngliche Vorhaben im ENHK-Gutachten als
schwerwiegender Eingriff in das BLN-Objekt betrachtet wurde. Damals war bei dem
Bereich, dessen Einzonung in der Phase I sistiert wurde, von Osten her ein Allwetterplatz
(mit Grundfläche von 66,5 x 35 m) und anschliessend ganz im Westen der Parzelle ein
Round Pen (mit Durchmesser von 30 m) geplant. Im ENHK-Gutachten wurden für den Fall,
dass ein Standort innerhalb des BLN-Objekts unabdingbar wäre, Kriterien zur Beachtung
der Schutzziele formuliert. So seien unter anderem die Bauten und Anlagen am Rand des
Bachschuttfächers (beim Bachlauf) zu platzieren, so dass der zentrale Teil des
Schuttfächers von Bauten und technischen Anlagen freigehalten werde und die
Sichtverbindungen zwischen Champfèr und dem Lej da Champfèr nicht beeinträchtigt
würden. Zudem seien allfällige Terrainveränderungen auf das Minimum zu beschränken
und auf Hartbeläge und Chaussierungen sei so weit wie möglich zu verzichten. Zu dem von



der Regierung ins Auge gefassten Umfang der Einzonung in der Phase I und zum
überarbeiteten Projekt wurde die ENHK nicht angefragt.

E. 4.5.2
Soweit die Vorinstanz auf den erwähnten Alternativstandort (vgl. oben E. 2.4) eingegangen
ist, war für sie massgebend, dass die Gemeinde St. Moritz sich am 6. September 2017
ablehnend dazu geäussert hatte. Damit werden jedoch die Anforderungen an die gebotene
Standortevaluation nicht erfüllt. Die damalige Stellungnahme der Gemeinde St. Moritz
bezog sich auf eine Ansiedlung des ganzen Pferdesportbetriebs am Alternativstandort. Im
vorliegenden Zusammenhang gilt es hingegen zu klären, inwiefern ein teilweises
Ausweichen dorthin - namentlich für Aussenanlagen - möglich und vorzuziehen ist. Es ist
nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz dieser Fragestellung konkret nachgegangen wäre. Im
Übrigen bringt die beigeladene Projektantin vor Bundesgericht vor, dass im Rahmen ihres
Betriebs zahlreiche Felder als Futtermittelbasis rund um Champfèr bewirtschaftet werden.
Auch insoweit erscheint es nicht als genügend abgeklärt, ob geeignete Grundstücke anstelle
der umstrittenen Einzonung in Betracht kommen. Dabei sind nur ernsthaft in Betracht
fallende Varianten näher zu prüfen; andere Varianten können bereits aufgrund einer
summarischen Prüfung ausgeschieden werden (vgl. BGE 139 II 499 E. 7.3.1 S. 516).

E. 4.5.3
Im Hinblick auf die Schwere des Eingriffs in das BLN-Objekt bei der umstrittenen
Einzonung in der Phase II erweist sich die betroffene Fläche von rund 0,58 ha nicht als
unbedeutend, denn diese kommt zu den ca. 1,18 ha an eingezontem Land in der Phase I
hinzu. Die Verhältnisse beim vorliegenden Fall sind schon vom Flächenbedarf her nicht mit
jenen bei BGE 124 II 391 vergleichbar; dort wurden rund 0,55 ha Land für einen
Pferdebetrieb eingezont. Sodann ist zwar einzuräumen, dass das ENHK-Gutachten eine
bloss geringfügige Eingriffswirkung des Projekts bei einer entsprechenden Überarbeitung
sinngemäss nicht ausschloss (vgl. oben E. 2.3 und 4.5.1). Auf der Basis des angefochtenen
Urteils lässt sich aber das Gewicht des Eingriffs infolge der Einzonung in der Phase II nicht
genügend abschätzen. Im Vergleich zum ursprünglichen Projekt wurde in dieser Hinsicht
vor allem auf den Round Pen verzichtet. Gemäss GGP 2017 ist in dem Parzellenteil, den die
Einzonung in der Phase II umfasst, im Wesentlichen ein Bereich für Reitplatz mit
integriertem Round Pen (60 x 30 m) vorgesehen. Dieser ist an die Stelle des
Allwetterplatzes getreten. Nördlich des Reitplatzes erstreckt sich gemäss GGP 2017 ein
Bereich für Gruppenauslauf; dieser soll gemäss der Vorinstanz mit einem begrünten
Kunststoffraster versehen werden. Die Vorinstanz hat an sich nicht übersehen, dass die
ENHK in ihrem Gutachten das Gelände für den Allwetterplatz und den Round Pen (gemäss
ursprünglichem Projekt) zum zentralen, freizuhaltenden Bereich des Schuttfächers zählte.
Dabei betonte die ENHK die Exponiertheit des Round Pen über dem Einschnitt der Strasse.
Die Vorinstanz hat auch angenommen, dass für die ENHK die offenzuhaltenden Flächen an
sich als Mähwiesen für eine standortangepasste Nutzung im Sinne der Schutzziele zu
bewirtschaften seien. Die Abweichung von den Schutzzielen bei der Einrichtung von
Reitplatz und Gruppenauslauf sind für die Vorinstanz hinnehmbar. Wesentlich ist für die
Vorinstanz die Freihaltung des Parzellenteils ganz im Westen, der über dem Einschnitt der
Strasse liegt. Die ENHK sei sich bewusst gewesen, dass gewisse Terrainveränderungen
auch für Aussenanlagen unumgänglich seien. Nach der Vorinstanz bleiben die für den
Landschaftsschutz wichtigen Sichtverbindungen erhalten und der begrünte Bereich für den
Gruppenauslauf habe landschaftlich keinen grossen Einfluss. Eine solche Argumentation



greift zu kurz. Die Vorinstanz geht auf die landschaftlichen Qualitäten und den
Schutzbedarf des Geländes beim geplanten Reitplatz und Gruppenauslauf nicht genügend
ein. Grundsätzlich spricht einiges dafür, dass ein Eingriff in einen zentralen freizuhaltenden
Bereich des BLN-Objekts schwer wiegt. Bei der Einzonung in der Phase II liegt somit
möglicherweise eine schwere Beeinträchtigung des BLN-Objekts vor. Der diesbezügliche
Vorwurf der Beschwerdeführer kann nicht ohne Weiteres von der Hand gewiesen werden.

E. 4.5.4
Selbst wenn der umstrittene Eingriff in das BLN-Objekt nur von geringfügigem Gewicht
sein sollte, fehlt es beim angefochtenen Urteil in dieser Hinsicht an einer genügenden
Interessenabwägung. Die Vorinstanz hat das Interesse an einer solchen Einzonung und
damit namentlich für einen Reitplatz ohne Weiteres als überwiegend im Verhältnis zum
Landschaftsschutz behandelt. Aufgrund des regionalen Richtplans Oberengadin lässt sich
ein öffentliches Interesse für einen Pferdesportbetrieb am Standort ausmachen. Die
Beschwerdeführer machen allerdings geltend, der Bedarf für die geplanten Bauten und
Anlagen sei nicht ausgewiesen. Dieser Einwand ist insoweit berechtigt, als dass das
angefochtene Urteil eine konkrete Bezugnahme auf Vorgaben aus dem regionalen
Richtplan an die Ausgestaltung des Pferdesportzentrums vermissen lässt. Der GGP 2017
enthält in dem in der Phase I eingezonten östlichen Parzellenteil einen Baubereich
Hochbauten, der nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz u.a. der Erstellung
einer Reithalle inkl. Stallungen dient. Zusätzlich ist der offene Reitplatz auf der Teilfläche,
die in der umstrittenen Phase II eingezont werden soll, vorgesehen. Die Vorinstanz hat nicht
geprüft, inwiefern ein öffentliches Interesse für eine Kumulation von Reithalle und offenem
Reitplatz am fraglichen Standort besteht. Auch Art. 26

ter Abs. 8 des Baugesetzes, der die Ausscheidung eines Bereichs für Aussenanlagen wie
Allwetterplatz und Round Pen in der Pferdesportzone ermöglicht, entbindet nicht vom
Bestand eines öffentlichen Interesses für solche Anlagen. Noch weniger hat die Vorinstanz
ein diesbezügliches öffentliches Interesse gegen das gegenteilige Interesse am Schutz des
BLN-Objekts (Gebot der grösstmöglichen Schonung, vgl. oben E. 4.4) abgewogen. In
dieser Hinsicht ist auch die Grösse des geplanten offenen Reitplatzes kritisch zu
hinterfragen. In eine solche Interessenabwägung müssen ausserdem die Ergebnisse der
Überprüfung von Alternativstandorten einfliessen, wie das BAFU zu Recht darlegt. Ohne
diese Elemente weist eine Interessenabwägung nicht den erforderlichen Umfang auf.

E. 4.6
Demzufolge ist das angefochtene Urteil nur schon wegen Verletzung des Bundesrechts über
den Natur- und Heimatschutz bei der Einzonung in der umstrittenen Phase II aufzuheben.

E. 5
Die Beschwerdeführer wenden sich überdies gegen den im GGP 2017 festgelegten Bereich
für die Zufahrtsstrasse zum geplanten Betrieb. Der Nachweis für die
gewässerschutzrechtliche Notwendigkeit sei in dieser Hinsicht nicht erbracht worden.

E. 5.1
Die Kantonsregierung legte beim Entscheid vom 7. August 2018 (Phase II) dar, dass sich
die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen im Bereich der Parzelle Nr. 347 in
Überarbeitung befinde. Nach der provisorischen Abgrenzung, die mit den Festlegungen im
hydrogeologischen Gutachten von 2010 übereinstimme, lägen ein kleiner Teil des



Grundstücks im Südosten, d.h. beim bestehenden Land- und Forstwirtschaftsweg im
Bereich der Brücke über den Suvrettabach, in der Schutzzone S2 und der Rest in der
Schutzzone S3. Gemäss GGP 2017 sei die Zufahrt zum betroffenen Pferdesportbetrieb von
Südosten her teilweise in dieser S2 vorgesehen; der Rest der Zufahrt und die übrigen
Bauten und Anlagen kämen in die S3 zu liegen. Die Regierung erachtete es als genügend,
dass die nötigen Spezialbewilligungen nach Art. 7 und 19 GSchG (SR 814.20) für den
Betrieb mit dem Baubewilligungsverfahren erteilt würden. Die Genehmigung des GGP
2017 wurde mit einem entsprechenden Hinweis verbunden. Am 21. Dezember 2018
bewilligte das kantonale Amt für Natur und Umwelt (ANU) nach Art. 19 GSchG die
Erstellung und die Änderung von Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche
Arbeiten in den Zonen S2 und S3, unter dem Vorbehalt der Baubewilligung, mit
zahlreichen Auflagen. Das Verwaltungsgericht erblickte im angefochtenen Urteil aufgrund
der positiven Beurteilung des ANU, namentlich auch zu Fragen der Luftreinhaltung, keine
grundlegenden Hindernisse aus gewässer- und umweltschutzrechtlicher Sicht, über die
bereits auf Stufe Nutzungsplanung zu entscheiden sei.

E. 5.2
Gemäss Art. 19 Abs. 2 GSchG bedürfen die Erstellung und die Änderung von Bauten und
Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten in den besonders
gefährdeten Gewässerschutzbereichen einer kantonalen Bewilligung, wenn sie die
Gewässer gefährden können. Art. 32 Abs. 2 der Gewässerschutzverordnung vom 28.
Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) präzisiert, dass eine solche Bewilligung in den
besonders gefährdeten Bereichen insbesondere für Untertagebauten (lit. a) und für Anlagen,
die Deckschichten oder Grundwasserstauer verletzen (lit. b), erforderlich ist. Die
Bewilligung wird gemäss Art. 32 Abs. 4 GSchV erteilt, wenn mit Auflagen und
Bedingungen ein ausreichender Schutz der Gewässer gewährleistet werden kann. Es
müssen alle zum Schutz der Gewässer gebotenen Massnahmen getroffen werden,
insbesondere die Massnahmen nach Anhang 4 Ziff. 2 GSchV ( Art. 31 Abs. 1 GSchV ). Zu
den besonders gefährdeten Bereichen zählen die Grundwasserschutzzonen, welche vom
Gewässerschutzbereich A u überlagert werden (vgl. ARNOLD BRUNNER, in: Kommentar
GSchG/WBG, 2016, N. 17 zu Art. 19 GSchG ). Die Grundwasserschutzzonen bestehen aus
dem Fassungsbereich (Zone S1), der Engeren Schutzzone (Zone S2) und der Weiteren
Schutzzone (Zone S3; vgl. Ziff. 121 bis 124 Anhang 4 GSchV).

E. 5.3
Die Engere Schutzzone S2 unterliegt einem strengen Schutzregime, weil Ziff. 222 Abs. 1
lit. a Anhang 4 GSchV in dieser Zone die Erstellung sämtlicher Anlagen verbietet; die
Behörde kann nur aus wichtigen Gründen Ausnahmen gestatten, wenn eine Gefährdung der
Trinkwassernutzung ausgeschlossen werden kann (vgl. Urteil 1C_592/2017 vom 15. Juni
2018 E. 2.3 mit Hinweis). Die Wegleitung Grundwasserschutz des BAFU spricht sich
gegen die Erstellung von Strassen in der Zone S2 aus; in der Zone S3 wird die Zulässigkeit
von Massnahmen zur Strassenentwässerung abhängig gemacht (vgl. BUWAL [heute:
BAFU], Wegleitung Grundwasserschutz, 2004, Ziff. 3.3 S. 71). Ausserdem ist zu beachten,
dass die Erteilung einer gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung im Perimeter
eines Bundesinventars auch im Baugebiet eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2 NHG
darstellt (Urteil 1C_482/2012 vom 14. Mai 2014 E. 3.5; vgl. auch BGE 145 II 176 E. 3.4 S.
180). Wie es sich im Hinblick auf Bewilligungen nach Art. 19 Abs. 2 GSchG verhält, bei
denen keine Ausnahme vom Gewässerschutzrecht beantragt wird, kann angesichts des



Verfahrensausgangs offenbleiben.

E. 5.4
Gemäss Art. 46 Abs. 1

bis GSchV berücksichtigen die Kantone bei der Erstellung der Nutzungsplanung die
Planungen nach dieser Verordnung. Auch wenn die Ausscheidung der Zonen S2 und S3 auf
der Parzelle Nr. 347 noch provisorischen Charakter hat, muss die im Streit liegende
Nutzungsplanung sicherstellen, dass der entsprechend hydrogeologisch ermittelte
Schutzbedarf nicht beeinträchtigt wird. Insofern sind diese Gewässerschutzzonen im
vorliegenden Nutzungsplanverfahren beachtlich. Es ist davon auszugehen, dass die
umstrittene Zufahrt eine Ausnahmebewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG i.V.m. Art. 32
und Ziff. 222 Abs. 1 lit. a Anhang 4 GSchV benötigt. Somit hat die diesbezügliche
Erschliessungslösung im GGP 2017 auf einer umfassenden Interessenabwägung mit einer
Variantenprüfung zu beruhen, in welche die Schutzanliegen des BLN-Objekts
einzubeziehen sind (vgl. oben E. 4.4).

E. 5.5
Der in der Phase I genehmigte GEP 2016 führte eine verkehrsmässige Erschliessung von
der Brücke über den Suvrettabach bei der südöstlichen Parzellenecke ein, beliess aber eine
weitere Erschliessungsmöglichkeit von der bestehenden Quartierstrasse im Nordwesten her
(bei den Liegenschaften der Beschwerdeführer). Beide Zufahrtsmöglichkeiten führen zu
dem in der Phase I eingezonten Parzellenteil. Der GGP 2017 setzt eine Erschliessung von
Südosten her um. Das ANU hat in der erwähnten Verfügung vom 21. Dezember 2018 (oben
E. 5.1) erwogen, eine anderweitige Zufahrt als jene nach dem GGP 2017 sei nicht möglich.
Weshalb dies so sein soll, lässt sich der Verfügung nicht entnehmen. Das BAFU hält die
Erschliessung über die Quartierstrasse von Nordwesten her für denkbar. Soweit ersichtlich
hat sich die Vorinstanz nicht mit den Erschliessungsmöglichkeiten gemäss dem GEP 2016
befasst. Das angefochtene Urteil lässt sich nicht anders verstehen, als dass die Vorinstanz
ebenfalls die Unmöglichkeit einer Zufahrt von Nordwesten her angenommen hat. In diesem
Punkt beruht das angefochtene Urteil hinsichtlich des gebotenen Standortnachweises auf
einer ungenügenden Abklärung ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Daran ändert der Umstand nichts,
dass die Strecke der Zufahrt durch die Zone S2 gemäss GGP 2017 nach Angaben der
Mitbeteiligten nur rund 15 m betragen soll. Dieser Abschnitt ist entscheidend, weil er am
Parzellenrand liegt und von Südosten her auf jeden Fall durchquert werden muss.

Die sachverhaltlichen Grundlagen sind folglich für eine umfassende Interessenabwägung zu
der nach dem GGP 2017 absehbar notwendigen gewässerschutzrechtlichen
Ausnahmebewilligung nicht erstellt. Die Vorinstanz durfte sich nicht damit begnügen, dass
das ANU dieser Ausnahmebewilligung positiv gegenüberstand bzw. sie schon verfügt hatte.
Vielmehr muss bei der Überprüfung des GGP 2017 in den Grundzügen beurteilt werden, ob
ein überwiegendes Interesse für eine solche Ausnahmebewilligung gegeben ist. Dabei ist
die gemäss GEP 2016 offenstehende Alternative einer Zufahrt von der Quartierstrasse her
einzubeziehen, weil letztere ohne diese Ausnahmebewilligung auskommt. Andernfalls wird
der Beurteilungsspielraum für das Bewilligungsverfahren übermässig eingeschränkt, weil
der GGP 2017 eine Streckenführung durch die Zone S2 vorwegnimmt.

E. 5.6



Als weiteres Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das angefochtene Urteil bezüglich des
Bereichs für die Zufahrtsstrasse im GGP 2017 durch die Zone S2 nicht vor Bundesrecht
standhält. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich im vorliegenden Verfahrensstadium eine
Überprüfung der weiteren Festlegungen im GGP 2017 zu den Baubereichen in dem in der
Phase I eingezonten Parzellenteil.

E. 6
Ferner ist das angefochtene Urteil dem BAFU nicht korrekt mitgeteilt worden.

E. 6.1
Gemäss Art. 12g Abs. 2 i.V.m. Art. 12 NHG ist das zuständige Bundesamt zur Beschwerde
gegen kantonale Verfügungen berechtigt; es kann die Rechtsmittel des eidgenössischen und
kantonalen Rechts ergreifen. Dem BAFU steht diese Beschwerdebefugnis für den Natur-
und Landschaftsschutz zu (vgl. PETER M. KELLER, in: Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019,
N. 5 f. zu Art. 12g NHG ). Zur Ausübung des Beschwerderechts sind die Bundesbehörden
auf die Mitteilung der kantonalen Entscheide angewiesen. Gemäss Art. 112 Abs. 4 BGG
und Art. 1 lit. c der Verordnung vom 8. November 2006 über die Eröffnung
letztinstanzlicher kantonaler Entscheide in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (SR
173.110.47) sind solche Entscheide den beschwerdeberechtigten Bundesbehörden zu
eröffnen.

E. 6.2
Die Vorinstanz eröffnete das angefochtene Urteil der ENHK unter Angabe der Adresse des
Kommissionssekretariats, das vom BAFU geführt wird (vgl. Art. 24 Abs. 4 der Verordnung
vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz [NHV; SR 451.1] ). So war bereits
die unterinstanzliche Kantonsregierung bei den Entscheiden vom 24. Oktober 2017 und 7.
August 2018 vorgegangen. Im angefochtenen Urteil hat die Vorinstanz erwogen, das BAFU
habe infolge der Sekretariatsführung bei der ENHK auf diesem Weg ebenfalls Kenntnis
davon erhalten. Die ENHK ist ein unabhängiges, beratendes Fachorgan des Bundes ( Art. 7
und 25 NHG ; vgl. BGE 135 II 384 E. 3.4.1 S. 395; 109 Ib 214 E. 6c/ee S. 222). Damit ist
die Sekretariatsführung durch das BAFU grundsätzlich vereinbar. Es ist allerdings nicht
auszuschliessen, dass die Wahrnehmung der Beschwerdebefugnis des BAFU gemäss Art.
12g NHG durch die direkte Zustellung eines Entscheids an die ENHK beeinträchtigt wird.
Deshalb ist es nötig, kantonal letztinstanzliche Entscheide jeweils dem BAFU direkt, und
zwar unabhängig von einer Zustellung an die ENHK, mitzuteilen. Nichts anderes ergibt sich
aus Art. 27 Abs. 2 lit. f NHV über die Mitteilung der Genehmigung von
Nutzungsplanungen, wenn Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
beeinträchtigt werden. Solche Entscheide der Genehmigungsbehörde nach Art. 26 RPG
sind ebenfalls dem BAFU mitzuteilen. Art. 27 Abs. 3 NHV sieht vor, dass ein solcher
Entscheid zusätzlich der ENHK auf deren Begehren hin mitzuteilen ist. Die Mitteilung an
die ENHK ändert aber nichts an der Pflicht zur Eröffnung an das BAFU. Der
entsprechenden Kritik des BAFU ist zuzustimmen.

E. 7
Zusammengefasst dringt die Beschwerde teilweise durch, soweit darauf einzutreten ist.

Die Abgrenzung des Streitgegenstands durch die Vorinstanz ist im Wesentlichen
bundesrechtskonform. Diese durfte in der vorliegend betroffenen Phase II eine
Anfechtungsmöglichkeit der Beschwerdeführer hinsichtlich der in der Phase I genehmigten



Bestandteile der Nutzungsplanung ablehnen. Soweit die Beschwerde ans Bundesgericht
diesen Streitgegenstand sprengt, ist darauf nicht einzutreten (oben E. 2.3 und 2.4). Auch die
Rügen der Beschwerdeführer zum Mitwirkungsverfahren bei der strittigen Planung gehen
fehl (oben E. 3.3). Jedoch genügt die vorinstanzliche Beurteilung zur Einzonung von rund
0,58 ha in der Phase II nicht den Anforderungen des Bundesrechts über den Natur- und
Heimatschutz (oben E. 4.4-4.6). Ausserdem hat die Vorinstanz den Sachverhalt zum
Bereich für die Zufahrtsstrasse gemäss dem GGP 2017 unzureichend abgeklärt (E. 5.5 und
5.6). Weiter wurde das angefochtene Urteil zu Unrecht nicht dem BAFU für sich selbst
eröffnet (oben E. 6.2).

Demzufolge ist das angefochtene Urteil aufzuheben und an die Vorinstanz zur Ergänzung
des Sachverhalts und zur Neubeurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen
zurückzuweisen ( Art. 107 Abs. 2 BGG ). Je nach dem Ergebnis der Abklärungen zu
Alternativstandorten im Rahmen des Streitgegenstands (oben E. 4.5.2) und zur
Notwendigkeit der Erschliessungslösung gemäss GGP 2017 (oben E. 5.5) wird die
Vorinstanz (oder die Kantonsregierung) zu prüfen haben, ob ein Gutachten oder eine
Stellungnahme der ENHK einzuholen ist. Der diesbezügliche Verfahrensantrag der
Beschwerdeführer muss daher nicht im bundesgerichtlichen Verfahren beurteilt werden.
Auf den Antrag der Gemeinde betreffend Einholung eines Gutachtens oder Amtsberichts
des Schweizerischen Nationalgestüts braucht im heutigen Zeitpunkt genauso wenig
eingegangen zu werden. Angesichts der Aufhebung des angefochtenen Urteils erübrigt es
sich, die weiteren Rügen der Beschwerdeführer zu behandeln.

E. 8
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Das angefochtene Urteil des
Verwaltungsgerichts ist aufzuheben. Die Sache ist zu neuer Beurteilung im Sinne der
Erwägungen an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Die Gerichtskosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind den Parteien in der Regel nach
Massgabe des Unterliegens aufzuerlegen (vgl. Art. 66 Abs. 1 BGG ). Wer sich als übriger
Verfahrensbeteiligter nach Art. 102 Abs. 1 BGG am Verfahren beteiligt, hat grundsätzlich
nicht Parteistellung (vgl. BGE 135 II 384 E. 5.2.2 S. 405; Urteil 1C_273/2012 vom 7.
November 2012 E. 8.3, nicht publ. in: BGE 139 I 2 ). Vorliegend ist eine Ausnahme von
diesem Grundsatz gerechtfertigt. Die Situation der Mitbeteiligten als Projektantin kommt
bei der Nutzungsplanung jener einer notwendigen Gegenpartei nahe. Ausserdem hat sie
sich tatsächlich wie eine Partei verhalten, indem sie Anträge gestellt hat und aus
vermögenswerten Interessen für den Bestand der umstrittenen Nutzungsplanung eingetreten
ist. Im Hinblick auf die Kostenverlegung vor Bundesgericht ist sie als teilweise
unterliegende Partei zu betrachten (vgl. BGE 127 V 107 E. 6b S. 111; Urteil 1C_447/2012
vom 5. August 2013 E. 4).

Gemessen am Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Mitbeteiligten zu drei
Vierteln und den Beschwerdeführern, unter solidarischer Haftbarkeit, zu einem Viertel
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG ). Die Beschwerdegegnerin als Gemeinde ist nicht
kostenpflichtig (vgl. Art. 66 Abs. 4 BGG ). Die Mitbeteiligte und die Gemeinde haben den
Beschwerdeführern indessen eine reduzierte Parteientschädigung für das bundesgerichtliche
Verfahren auszurichten (vgl. Art. 68 BGG ).



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


